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Haushaltsentwurf 2012 

Das ist der Plan der Landesregierung 

Die Landesregierung hat am 11.11.2011 ihren Haushaltsplan 2012 beschlossen. Der oberste 

Dienstherr und sein Vertreter kommen unter anderem zu dem Ergebnis: „Bei einem 

Personalkostenanteil im Landeshaushalt von rund 40 Prozent werden wir nicht umhinkommen, 

auch den Beamtenbereich an der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen“. 

Die Landesregierung und die Regierungsparteien wollen rund 360 Mio. Euro einsparen, damit sie die schwarze 

Null im Jahr 2012 erreichen. 130 Millionen Euro sollen dabei die Beamtinnen und Beamten, die Anwärterinnen 

und Referendare sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger beitragen. 

Und so sieht der Plan für die Beamtinnen und Beamten aus:  

Schon wieder auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen 

 

 

Summa summarum dürfte die spärliche Besoldungserhöhung 2012 bereits wieder aufgezehrt sein! 

Es ist bekannt, dass gute öffentliche Dienstleistungen 

von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erbracht werden, dennoch wird gebetsmühlenhaft der 

hohe Personalkostenanteil als ruinös angeprangert.  

Gute öffentliche Dienstleistungen sind Garant für ein 

funktionierendes Gemeinwohl und nicht nur 

Kostenfaktor. 

Qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt man nicht 

mit Lerncomputern und RoboCops oder Lösch-

automaten und NSI-Systeme, sondern mit engagierten 

Beschäftigten. 

Der DGB sagt NEIN  

zu einseitigen Sonderopfern der Beamtinnen und 

Beamten, sowie der Versorgungsempfänger. Hier zeigt 

der DGB Flagge seit Beginn der Einsparüberlegungen. 

Der DGB sagt:  

Wer Haushaltspolitik für nachkommende 

Generationen machen will muss die Einnahmeseite 

stärken. 

 

Baden-Württemberg 

Verschiebung der Besoldungs- und 

Versorgungsanpassung 

bis BesG A 10 um 2Monate (1.3.2012) 

ab BesG A 11 um 7 Monate (1.8.2012) 

Erhöhung der Kostendämpfungspauschale in der 

Beihilfe um 25 % 

Der Eigenbetrag bei Wahlleistungen beim stationären 

Krankenhausaufenthalt wird von bislang 13 Euro auf 22 

Euro angehoben (Steigerung um 108 Euro jährlich). 


